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Anhang gemäß Offenlegungsverordnung

Es wurden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben, aber keine nachhalti-
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mit einem sozialen Ziel
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Es wurden damit nachhaltige Inves-

titionen mit einem sozialen Ziel
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in Wirtschaftstätigkeiten,
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nicht als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind
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Investitionen mit einem

Umweltziel getätigt: 76,12%

NeinJa

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Nachhaltiges Anlageziel
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Unternehmenskennung (LEI-Code)Name des Produkts

Die EU-Taxonomie ist ein

Klassifikationssystem, das

in der Verordnung (EU)

2020/852 festgelegt ist und

ein Verzeichnis von ökolo-

gisch nachhaltigen Wirt-

schaftstätigkeiten enthält.

Diese Verordnung umfasst

kein Verzeichnis der sozial

nachhaltigen Wirtschafts-

tätigkeiten. Nachhaltige

Investitionen mit einem

Umweltziel könnten taxo-

nomiekonform sein oder

nicht.

Eine nachhaltige Investi-

tion ist eine Investition in

eine Wirtschaftstätigkeit,

die zur Erreichung eines

Umweltziels oder sozialen

Ziels beiträgt, vorausge-

setzt, dass diese Investition

keine Umweltziele oder

sozialen Ziele erheblich

beeinträchtigt und die

Unternehmen, in die inves-

tiert wird, Verfahrenswei-

sen einer guten Unterneh-

mensführung anwenden.
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Dieses Finanzprodukt trägt zu keinem Umweltziel im Sinne von Art. 9 der Taxonomieverordnung

bei.

Der Ampega Global Green-Bonds-Fonds investiert als nachhaltiger, nach SFDR Art. 9 aufgelegter

internationaler Rentenfonds in Euro und Währungsanleihen. Hierbei liegt der Fokus auf Anleihen

mit green-, social- oder sustainable Charakter.

Eine Anleihe ist nur dann als Green-, Social- oder Sustainability-Bonds zu klassifizieren, wenn diese

die anerkannten ICMA (International Capital Market Association) Standards erfüllt. Die Green

Bond Principles (GBP), zusammenmit den Social Bond Principles (SBP) und den Sustainability Bond

Guidelines (SBG) werden unter der Leitung der ICMA-Principles veröffentlicht. Bei den Principles

handelt es sich um eine Sammlung freiwilliger Leitlinien mit dem Auftrag und der Vision, den

internationalen Kapitalmarkt bei der Finanzierung desWandels hin zumehr Nachhaltigkeit zu för-

dern. Für die Emission von Anleihen für soziale und/oder ökologische Projekte zeigen die Principles

bewährte Praktiken (best practices) anhand von globalen Leitlinien und Empfehlungen auf, um so

die Transparenz und Offenlegung zu fördern und die Integrität des Marktes zu unterstützen. Um

festzustellen, ob eine Anleihe als Green-, Social- oder Sustainability-Bond klassifiziertwerden kann

und mit den Grundsätzen der ICMA übereinstimmen, wird die Struktur der Anleihen anhand der

folgenden vier Dimensionen bewertet:

— Es muss eine Festlegung der Mittelverwendung existieren, aus der hervorgeht, dass die

Erträge zur Finanzierung von soziale und/oder ökologischen Projekten verwendet werden.

— Es gibt einen soliden Prozess der Selektion und Projektbewertung.

— Durch einen formalen internen Prozess hat der Emittent sicherzustellen, dass die Erlöse aus-

schließlich für grüne und/oder soziale Projekte verwendet werden.

— Der Emittenten muss mindestens jährlich über den Stand der finanzierten Projekte berichten.

Zusätzlich werden die Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmale berücksichtigt. In der

Allokation werden sowohl öffentliche Emittenten, gedeckte Anleihen und Investment Grade Unter-

nehmensanleihen berücksichtigt. Das Zinsänderungsrisiko wird aktiv gesteuert. Aktuell liegt der

Anlageschwerpunkt im mittleren Laufzeitsegment zwischen 3 und 10 Jahren. Der Fonds versucht,

durch eine breite geografische Diversifizierung und Investments in diversen lokalen Währungen

an den globalenwirtschaftlichen Entwicklungen zu partizipieren. Darüber hinaus strebt der Fonds

nachhaltige Investitionen an und zielt darauf ab, Investitionen zu tätigen, die ihrerseits positive

soziale und/oder ökologische Ergebnisse erzielen. Bei der Nachhaltigkeitsbeurteilung im Rahmen

der Auswahl geeigneter Anleihen liegt der Fokus nicht nur auf deren Emittenten, sondern insbe-

sondere auf dem Zweck der Investition selbst, den durch die Anleihen finanzierten Umwelt- und/

oder Sozialprojekten. Der Fonds investiert hierfürmindestens 80% inGreen-, Social- oder Sustaina-

bility-Bonds, wobeimindestens 51 % in Green-Bonds investiert werdenmüssen. In der Portfolioallo-

kation werden Emittenten auf Basis eines quantitativen Better-than-Average-Ansatzes bewertet,

welcher wesentliche Nachhaltigkeitsfaktoren verwendet. Grundlage für diese quantitative Nach-

haltigkeitsbewertung sind mehrere ESG-Daten-Quellen. Dies ermöglicht eine transparente Ana-

lyse von Nachhaltigkeitseigenschaften der Einzeltitel sowie des Gesamtportfolios.

Die Berechnung der nachhaltigen Investitionen gem. Art.2 Nr.17 der Offenlegungsverordnung

Mit Nachhaltigkeitsindika-

toren wird gemessen,

inwieweit die nachhalti-

gen Ziele dieses Finanzpro-

dukts erreicht werden.

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?
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erfolgt anhand eines individuellen Ansatzes der Gesellschaft und unterliegt daher inhärenten

Unsicherheiten.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Indikator

Anleihen, die gemäß ICMA als Green-Bonds klassifiziert sind

Beschreibung

Eine Anleihe ist nur dann als Green-Bonds zu klassifizieren, wenn diese die anerkannten ICMA

(International Capital Market Association) Standards für Green-Bonds erfüllt. Die Green Bond

Principles (GBP), zusammen mit den Social Bond Principles (SBP) und den Sustainability Bond

Guidelines (SBG) werden unter der Leitung der ICMA-Principles veröffentlicht. Bei den Princi-

ples handelt es sich um eine Sammlung freiwilliger Leitlinien mit dem Auftrag und der Vision,

den internationalen Kapitalmarkt bei der Finanzierung des Wandels hin zu mehr Nachhaltig-

keit zu fördern. Für die Emission von Anleihen für soziale und/oder ökologische Projekte zeigen

die Principles bewährte Praktiken (best practices) anhand von globalen Leitlinien und Empfeh-

lungen auf, um so die Transparenz und Offenlegung zu fördern und die Integrität des Marktes

zu unterstützen.

Methodik

Überprüfung, ob die Anleihen als Green-Bonds klassifiziert sind.

Indikator

Anleihen, die gemäß ICMA als Social- oder Sustainability-Bonds klassifiziert sind.

Beschreibung

Eine Anleihe ist nur dann als Social- oder Sustainability-Bonds zu klassifizieren, wenn diese die

anerkannten ICMA (International Capital Market Association) Standards für Social- oder

Sustainability Bonds erfüllt. Die Green Bond Principles (GBP), zusammen mit den Social Bond

Principles (SBP) und den Sustainability Bond Guidelines (SBG) werden unter der Leitung der

ICMA-Principles veröffentlicht. Bei den Principles handelt es sich um eine Sammlung freiwilli-

ger Leitlinien mit dem Auftrag und der Vision, den internationalen Kapitalmarkt bei der Finan-

zierung des Wandels hin zumehr Nachhaltigkeit zu fördern. Für die Emission von Anleihen für

soziale und/oder ökologische Projekte zeigen die Principles bewährte Praktiken (best prac-

tices) anhand von globalen Leitlinien und Empfehlungen auf, um so die Transparenz undOffen-

legung zu fördern und die Integrität des Marktes zu unterstützen.

Methodik

Überprüfung, ob die Anleihen gemäß ICMA als Social- oder Sustainability-Bonds klassifiziert

sind
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20,53 %Anleihen, die gemäß ICMA als Social- oder
Sustainability-Bonds klassifiziert sind.

71,31 %Anleihen, die gemäß ICMA als
Green-Bonds klassifiziert sind

31.12.2024Referenzstichtag

Nachhaltigkeitsindikatoren zum Geschäftsjahresende

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die beiden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden für den Fonds erstmalig herangezogen,

wodurch ein Vergleich zu vorangegangen Zeiträumen nicht möglich ist.

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht

erheblich beeinträchtigt?

Im Abschnitt „Wiewurden diewichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren berücksichtigt?“ wird aufgelistet, welche Ausschlusskriterien definiert wurden, um die

Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“)

nur unzureichend Rechnung tragen. Hierdurch wurde sichergestellt, dass keines der in Art. 2

Nr. 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Ver-

ordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beein-

trächtigt wird.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

berücksichtigt?

Im Abschnitt „Wiewurden diewichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren berücksichtigt?“ wird aufgelistet, welche Ausschlusskriterien definiert wurden, um die

Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit („ESG“)

nur unzureichend Rechnung tragen. Hierdurch wurde sichergestellt, dass keines der in Art. 2

Nr. 17 der Offenlegungsverordnung genannten Umwelt- und Sozialziele bzw. in Art. 9 der Ver-

ordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) genannten Umweltziele erheblich beein-

trächtigt wird.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unterneh-

men und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in

Einklang?

Im Rahmen der Auswahl der Vermögensgegenstände wurde geprüft, ob die Gewinnerzielung

im Einklang mit der Deklaration der Menschenrechte der Vereinten Nationen stand sowie mit

den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen. Die Gesellschaft ist außerdem Unter-

zeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) und verpflichtet sich damit zum Aus-

bau nachhaltiger Geldanlagen und zur Einhaltung der sechs, durch die UN aufgestellten Prinzi-

pien für verantwortliches Investieren.

Bei den wichtigsten nach-

teiligen Auswirkungen

handelt es sich um die

bedeutendsten nachteili-

gen Auswirkungen von

Investitionsentscheidun-

gen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren in den Bereichen

Umwelt, Soziales und

Beschäftigung, Achtung

der Menschenrechte und

Bekämpfung von Korrup-

tion und Bestechung.
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Der Fonds berücksichtigte nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhal-

tigkeitsfaktoren auf der Grundlage der nachfolgenden Principal of Adverse Impact („PAI“) gemäß

Offenlegungsverordnung auf unterschiedliche Weise in der Portfolio-Allokation und -selektion.

Grundsätzlich versteht man unter den PAI wesentliche bzw. potenziell wesentliche, nachteilige

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich aus Investitionsentscheidungen ergeben,

diese verschlechtern oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Konkret beinhalten die PAIs

Standardfaktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und geben Auf-

schluss darüber, inwieweit sich Investitionsobjekte negativ auf diese Komponenten auswirken

können. Die PAIs sind 64, von der EU festgelegte Indikatoren, für welche die Offenlegungsverord-

nung sowohl narrative als auch quantitative Offenlegungsanforderungen für Finanzmarktteilneh-

mer vorsieht. Von den insgesamt 64 Indikatoren sind 18 meldepflichtig, diese beziehen sich auf

Treibhausgasemissionen, biologische Vielfalt,Wasser, Abfall sowie auf soziale Aspekte hinsichtlich

Unternehmen, Staaten sowie Immobilienanlagen. Die Berichterstattung im Falle der restlichen 46

Indikatoren erfolgt auf freiwilliger Basis, wovon 22 Indikatoren zusätzliche Klima- und andere

Umweltaspekte abbilden und die restlichen 24 Indikatoren soziale und Arbeitnehmerfaktoren, die

Achtung der Menschenrechte sowie Korruptions- und Bestechungsbekämpfung abdecken.

Bei der Investition des Fondsvermögenswerden die Treibhausgas-Emissionen, Klimaziele,Maßnah-

men und Strategien zur Emissionsminderung der jeweiligen Emittenten, wie in den nachfolgen-

den Absätzen konkretisiert, zur Grundlage gemacht. Berücksichtigt werden dabei der CO2-Fußab-

druck, die Tätigkeit der Unternehmen im Hinblick auf fossile Brennstoffe, der Anteil des

Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, die Intensität des Energiever-

brauchs je Sektormit hoher Klimaauswirkung. Als Grundlage für die Berücksichtigung der genann-

ten Merkmale werden hierfür die auf demMarkt verfügbaren Daten verwendet.

Der Fonds berücksichtigte alle unter Nummer 1-16 im Anhang I Tabelle 1 der delegierten Verord-

nung (EU) 2022/1288 genannten Principals of Adverse Impact („PAI“) bei Investitionen in Unterneh-

men und Staaten sowie supranationalen Organisationen.

Die Berücksichtigung der PAIs erfolgte über Ausschlusskriterien und die Einbeziehung von ESG

Ratings.

Investitionen in Unternehmen, die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der Energiegewin-

nung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas und Atomstrom) gene-

rieren, sind ausgeschlossen. Gleiches gilt für Emittenten, die einen Umsatzanteil von mehr als

10% aus der Förderung von Kohle und Erdöl erzielen. In Unternehmen, die mehr als 10% ihrer

Umsätze aus dem Anbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer erzie-

len, wird nicht investiert (PAI 1, 2, 4, 5).

Unternehmen mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung im Bereich Carbon Risk (Unterneh-

men, die in die letzte Kategorie imRanking anerkannter Datenanbieter fallen)werden ausgeschlos-

sen (PAI 3, 6).

Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen oder in den Bereichen Umwelt und

Arbeitsnormen auf der UNGlobal CompactWatchlist aufgeführt werden, gelten als nicht investier-

bar (PAI 7-13). Diese Prinzipien beziehennebenMenschenrechten, ArbeitsnormenundMaßnahmen

zur Korruptionsprävention auch das Vorsorgeprinzip im Umgang mit Umweltproblemen, insbe-

sondere in Bezug auf Biodiversität, Emissionen im Wasser und Abfall (PAI 7, 8, 9) ein. Außerdem

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren berücksichtigt?
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beinhalten die UN Global Compact Prinzipien Kriterien gegen Diskriminierung und Maßnahmen

zur Förderung von Chancengleichheit & Diversität (PAI 12, 13). Eine Menschenrechtskontroverse

oder eine Kontroverse im Bereich der Arbeitsrechte liegt insbesondere dann vor, wenn ein Unter-

nehmen in seinem Wirkungsbereich allgemein anerkannte Normen, Prinzipien und Standards

zum Schutz der Menschenrechte nachweislich oder mutmaßlich in erheblichemMaße missachtet

(PAI 10, 11). Abgedeckt werden in diesem Zusammenhang auch die Themenbereiche Zwangsarbeit,

Kinderarbeit und Diskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für Kontroversen im Bereich der

Umweltprobleme werden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internatio-

nale Umweltgesetzgebungen herangezogen.

Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang mit geächteten Waffen (gemäß „Ottawa-

Konvention“, „Oslo-Konvention“ und den UN-Konventionen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, werden

nicht getätigt (PAI 14).

Bei Investitionen in Staaten werden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung (Län-

der, die in die letzte Kategorie im Ranking anerkannter Datenanbieter fallen und damit ein schwer-

wiegendes Risiko für das langfristige Wohlergehen des Landes haben) ausgeschlossen (PAI 15, 16).

Die Länderrisikobewertung deckt 170 Länder ab und basiert auf mehr als 40 Indikatoren, die unter

anderem der Weltbank oder den Vereinten Nationen entnommen sind. Unter Berücksichtigung

von ESG-Leistungen, ESG-Trends und aktuellen Ereignissen wird das Risiko für den langfristigen

Wohlstand und die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes gemessen, indemdessen Vermögens-

werte - natürliches, menschliches und institutionelles Kapital - und dessen Fähigkeit, seine Vermö-

genswerte nachhaltig zu verwalten, bewertet werden.

Zusätzlich darf in keine Unternehmen investiert werden, dasmit einem schwachenUmwelt Rating

(E), einem schwachen sozialem Rating (S) oder schwachem Governance Rating (G) bewertet wird.

Zu den Hauptinvestitionen zählen die 15 Positionen des Wertpapiervermögens mit dem höchsten

Durchschnittswert der Kurswerte über alle Bewertungsstichtage. Die Bewertungsstichtage sind

die letzten Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichts-

stichtages. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle

Berichtsstichtage.

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

LandIn % der

Vermögenswerte

SektorGrößte Investitionen

Luxemburg2,21%SpezialkreditinstituteEuropean Investment Bank (EIB)
(XS2036242803)

Deutschland2,34%Kreditinstitute (ohne Spe-
zialkreditinstitute)

KfW (US500769JD71)

Österreich2,75%Kreditinstitute (ohne Spe-
zialkreditinstitute)

OEKB Oest. Kontrollbank MTN (XS2500414623)

Kanada3,03%Allgemeine öffentliche
Verwaltung

Quebec (Province of) (US748149AN17)

Großbritannien3,07%Allgemeine öffentliche
Verwaltung

UK Treasury Stock (GB00BM8Z2S21)

Italien4,76%Allgemeine öffentliche
Verwaltung

Italy (Republic of) S.8 (IT0005542359)

Die Liste umfasst die fol-

genden Investitionen, auf

die der größte Anteil der

Investitionen entfiel, die

im Bezugszeitraum mit

dem Finanzprodukt getä-

tigt wurden:

01.01.2024 - 31.12.2024
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LandIn % der

Vermögenswerte

SektorGrößte Investitionen

Niederlande1,55%Kreditinstitute (ohne Spe-
zialkreditinstitute)

BNG Bank MTN S.REGS (XS2065581212)

Deutschland1,57%V&V von eigenen Grund-
stücken, Gebäuden und

Wohn.

Vonovia MTN MC (DE000A30VQB2)

Deutschland1,59%Kreditinstitute (ohne Spe-
zialkreditinstitute)

NRW.Bank MTN (DE000NWB0AF3)

Finnland1,61%Kreditinstitute (ohne Spe-
zialkreditinstitute)

Nordic Investment Bank (XS2055786763)

Philippinen1,87%Kreditinstitute (ohne Spe-
zialkreditinstitute)

Asian Development Bank (XS2066569489)

Niederlande2,04%Kreditinstitute (ohne Spe-
zialkreditinstitute)

Ned. Waterschapsbank MTN (XS1386139841)

USA (Vereinigte Staaten
von Amerika)

2,04%Kreditinstitute (ohne Spe-
zialkreditinstitute)

Inter-American Dev. Bank (US4581X0EF19)

Norwegen2,07%SpezialkreditinstituteKommunalbanken MTN (XS1221967042)

Irland2,12%Allgemeine öffentliche
Verwaltung

Ireland (Republic of) (IE00BFZRQ242)

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensgegenstände des Fondswerden in nachstehender Grafik in verschiedene Katego-

rien unterteilt. Der jeweilige Anteil am Fondsvermögenwird in Prozent dargestellt. Mit "Investi-

tionen" werden alle für den Fonds erwerbbaren Vermögensgegenstände erfasst.

Die Kategorie "#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale" umfasst diejenigen Ver-

mögensgegenstände, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen öko-

logischen oder sozialen Merkmale getätigt werden.

Die Kategorie "#2 Andere Investitionen" umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinst-

rumente, für die nicht genügend Daten vorliegen, um sie für die nachhaltige Anlagestrategie

des Fonds bewerten zu können.

Die Kategorie "#1A Nachhaltige Investitionen" umfasst nachhaltige Investitionen gemäß Arti-

kel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen "Taxono-

miekonforme" Umweltziele, "Sonstige Umweltziele" und soziale Ziele ("Soziales") angestrebt

werden können.

Die Kategorie "#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale" umfasst Investitionen, die zwar

auf ökologische und sozialeMerkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investi-

tion qualifizieren.

Die Vermögensallokation

gibt den jeweiligen Anteil

der Investitionen in

bestimmte Vermögens-

werte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?
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#1Nachhaltige Investitionenumfasst nachhaltige Investitionenmit ökologischen oder sozialen

Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitio-

nen eingestuft werden.

Investitionen #1 Nachhaltig (92%) Ökologisch (76%) Andere (76%)

Sozial (16%)#2 Nicht nachhaltig (8%)

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Es wird für alle Positionen des Wertpapiervermögens der Durchschnitt der Kurswerte über alle

Bewertungsstichtage je Wirtschaftssektor gebildet. Die Bewertungsstichtage sind die letzten

Bewertungstage eines jeden Monats im Berichtszeitraum einschließlich des Berichtsstichta-

ges. Die Angabe erfolgt in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens über alle Berichts-

stichtage.

Investitionen in fossile Brennstoffe lagen nicht vor.

0,10%Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande

0,10%GasverteilungdurchRohrleitungen

0,19%Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren

0,21%Sonst. Dienstleistungen für den Landverkehr

0,42%Herstellung von Papier, Karton und Pappe

0,46%Institutionen für Finanzierungsleasing

0,49%Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt

0,71%Herst. von Wellpapier, -pappe, Verpack. aus Papier

0,86%Elektrizitätserzeugung

1,27%Elektrizitätsübertragung

1,57%V&V von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohn.

9,31%Spezialkreditinstitute

30,89%Allgemeine öffentliche Verwaltung

49,32%Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)

AnteilBranche

Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie

in Einklang gebracht?

Der Fonds hat keine nachhaltigen Investitionenmit einemUmweltziel nach EU-Taxonomie-

verordnung getätigt. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitionen wird daher

zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.
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1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Ein-

dämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen -

siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im

Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Nein

In KernenergieIn fossiles Gas

Ja

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossi-

les Gas und/oder Kernenergie investiert1?
Mit Blick auf die EU-Taxono-

miekonformität umfassen

die Kriterien für fossiles

Gas die Begrenzung der

Emissionenund die Umstel-

lung auf voll erneuerbare

Energie oder CO
2
-arme

Kraftstoffe bis Ende 2035.

Die Kriterien für Kernener-

gie beinhalten umfassende

Sicherheits- und Abfallent-

sorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermög-

lichend darauf hin, dass

andere Tätigkeiten einen

wesentlichen Beitrag zu

den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind

Tätigkeiten, für die es noch

keine CO
2
-armen Alternati-

ven gibt und die unter

anderem Treibhausgas-

emissionswerte aufweisen,

die den besten Leistungen

entsprechen.
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*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

gegenüber Staaten.

2. Taxonomiekonformität der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

0% 0%0% 0%0% 0%100%

100%

0%

OpEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

CapEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

Umsatzerlöse

0% 50% 100%

Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Taxonomiekonform: Kernenergie
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kern-
energie)
Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt -% der Gesamtinvestitionen wieder.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen
einschließlich Staatsanleihen*

0% 0%0% 0%0% 0%100%

100%

0%

OpEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

CapEx

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

Umsatzerlöse

0% 50% 100%

Taxonomiekonform: Fossiles Gas
Taxonomiekonform: Kernenergie
Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kern-
energie)
Nicht taxonomiekonform

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen

Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-

konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in

Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während

die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzpro-

dukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

Taxonomiekonforme Tätig-

keiten, ausgedrückt durch

den Anteil der:

- Umsatzerlöse, die den

Anteil der Einnahmen aus

umweltfreundlichen Aktivi-

täten der Unternehmen, in

die investiert wird, wider-

spiegeln

- Investitionsausgaben

(CapEx), die die umwelt-

freundlichen Investitionen

der Unternehmen, in die

investiert wird, aufzeigen,

z.B. für den Übergang zu

einer grünen Wirtschaft

- Betriebsausgaben (OpEx),

die die umweltfreundli-

chen betrieblichen Aktivitä-

ten der Unternehmen, in

die investiert wird, wider-

spiegeln

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende

Tätigkeiten geflossen sind?

Für diesen Fonds wurden keine Investitionen getätigt, die in Übergangstätigkeiten oder

ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. Der Mindestanteil taxonomiekonformer Investitio-

nen wird daher zum Berichtsstichtag mit 0 Prozent ausgewiesen.

Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu

früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Für diesen Fonds wurden in früheren Bezugszeiträumen keine Investitionen getätigt, die in

Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind. DerMindestanteil taxo-

nomiekonformer Investitionen hat sich nicht geändert.
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Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltig“, welcher Anlagezweck wird mit

ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter #2 „Nicht nachhaltig“ fielen Investitionen, die nicht zu ökologischen oder sozialen

Merkmalen beitragen. Hierunter fallen beispielsweise Derivate, Investitionen zu Diversi-

fikationszwecken, Investitionen, für die keine Daten vorliegen, oder Barmittel zur Liquidi-

tätssteuerung. Beim Erwerb dieser Vermögensgegenstände wurde kein ökologischer

oder sozialer Mindestschutz berücksichtigt.

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionenl kann der Grafik unterhalb der Frage

„Wie hochwar der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?“ entnommenwer-

den.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht

mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

Nachhaltige Investitionen werden als Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Verein-

ten Nationen (SDGs) gemessen. Der Gesamtanteil nachhaltiger Investitionen bezogen

auf Umwelt- und Sozialziele des Fonds kann der Grafik unterhalb der Frage „Wie sah die

Vermögensallokation aus?“ unter #1A entnommen werden.

einem Umweltziel, die die

Kriterien für ökologisch

nachhaltige Wirtschaftstä-

tigkeiten gemäß der EU-

Taxonomie nicht berück-

sichtigen.

sind nachhaltige

Investitionen mit

Der Fonds hält eine Mindestquote von 80 % in nachhaltigen Investments gemäß Art. 2 Nr. 17 der

delegierten Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezoge ne Offenlegungspflichten im

Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“). Der Fonds investierte hierfür in Green-,

Social- oder Sustainability-Bonds, wobei mindestens 51% in Green-Bonds investiert wurden.

Investitionen in Unternehmen, die einen Umsatzanteil von mehr als 10% aus der Energiegewin-

nung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas und Atomstrom) gene-

rieren, sind ausgeschlossen. Gleiches gilt für Emittenten, die einen Umsatzanteil von mehr als 10%

aus der Förderung von Kohle und Erdöl erzielen. In Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Umsätze

aus dem Abbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer erzielen, wird

nicht investiert. Unternehmen, die gegen den UN-Global Compact verstoßen, gelten als nicht inves-

tierbar. Abgedecktwerden in diesemZusammenhang auch die Themenbereiche Zwangsarbeit, Kin-

derarbeit undDiskriminierung. Als Bewertungsrichtlinien für Kontroversen imBereich der Umwelt-

probleme werden u.a. das Prinzip der besten verfügbaren Technik (BVT) sowie internationale

Umweltgesetzgebungen herangezogen. Investitionen in Unternehmen, die im Zusammenhang

mit geächteten Waffen (gemäß „Ottawa-Konvention“, „Oslo Konvention“ und den UN-Konventio-

nen „UN BWC“, „UN CWC“) stehen, werden nicht getätigt.

Bei Investitionen in Staaten werden Länder mit einer niedrigen Nachhaltigkeitsbewertung (Län-

der, die in die letzte Kategorie im Ranking anerkannter Datenanbieter fallen und damit ein schwer-

wiegendes Risiko für das langfristige Wohlergehen des Landes haben) ausgeschlossen. Die Länder-

risikobewertung deckt 170 Länder ab und basiert auf mehr als 40 Indikatoren, die unter anderem

der Weltbank oder den Vereinten Nationen entnommen sind. Staaten, die gegen globale Normen

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investiti-

onsziels ergriffen?
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wie den „Freedom House Index“ verstoßen, werden zudem ausgeschlossen.

Die Anlagestrategie diente als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Krite-

rien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt wurden.

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten,

mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozia-

len Merkmale bestimmt wird?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Für diesen Fonds nicht einschlägig.

Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes,

mit denen gemessen wird,

ob das nachhaltige Ziel des

Finanzprodukts erreicht

wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?


